
Tempo 30 auf der Claudius-Keller-Straße in Höhe der Schule Monte Balan
auch stadtauswärts
Antrag der SPD-Fraktion im BA 16 vom 20.03.2019

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 06098 des Bezirkausschusses
des Stadtbezirkes 16 – Ramersdorf-Perlach vom 10.04.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o.g. Antrag wird zur Verbesserung der Schulwegsicherheit eine 
Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 auf der Claudius-Keller-Straße auch 
stadtauswärts gefordert. 

Mit der Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) zum 14.12.2016 und der 
Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) vom 29.05.2017 wird u.a. die 
Einrichtung von Tempo 30 vor sensiblen Einrichtungen erleichtert. Durch die vorgenommene 
Neufassung des § 45 Abs. 9 StVO wurde die hohe Anordnungshürde für Beschränkungen des
fließenden Verkehrs abgesenkt. Damit wird u. a. die streckenbezogene Anordnung von Tempo
30 an innerörtlich klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) sowie auf 
weiteren Vorfahrtsstraßen (Zeichen 306) im unmittelbaren Bereich von an diesen Straßen 
gelegenen Kindergärten, Kindertagesstätten, allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen, 
Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern erleichtert.

Mit Beschluss vom 21.11.2017, Sitzungsvorlage Nr. 14 -20 / V 10016, hat sich der Stadtrat für 
ein Umsetzungskonzept innerhalb Münchens ausgesprochen. Aufgrund dieses Beschlusses 
wurde bereits in der Claudius-Keller-Straße in westlicher Fahrtrichtung zu schulrelevanten 
Zeiten Tempo 30 angeordnet.
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Nachdem uns Ihr o.g. Antrag zuging, haben wir uns die Situation vor Ort nochmals 
angeschaut. Wir haben dabei festgestellt, dass es eine Querungsmöglichkeit in Form einer 
Mittelinsel gibt und diese auch von Schülern genutzt wird.

Aus diesem Grund wird das Kreisverwaltungsreferat auch für die südliche Fahrbahn Tempo 30
anordnen. Somit besteht dann für beide Fahrtrichtungen die gleiche 
Geschwindigkeitsbegrenzung.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist somit satzungsgemäß erledigt.

Mit freundlichen Grüßen


